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Protokoll der Vorstandssitzung 2013/2017 / 22 
 

Mittwoch, 25. Mai 2016, 08.30 Uhr, Altersheim Läbesgarte, Biberist 
 
 

Traktanden 
 

1. Begrüssung durch den Präsidenten 
 

2. Protokollgenehmigung 
a) Protokoll der Vorstandssitzung vom 28. April 2016  

 
3. Pro Senectute – Mitwirkung und Unterstützung bei kommunalen Leistungsfeldern (Alter, Pflege); 

Präsentation, Fragen, Diskussion 
 

4. Bildung: Merkmale zur Umsetzung der internen Schulevaluation (ISE); Präsentation, Fragen, 
Diskussion 

 
5. Bildung: Spezielle Förderung 2014-2018; Standortbestimmung und Weiterentwicklung; Einsetzen 

Arbeitsgruppe / Grundsatzdiskussion 
 

6. Soziales: Bundesgerichtsentscheid i.S. zukünftige Beschwerdemöglichkeit der Gemeinden gegen 
Sozialhilfeentscheide 

 
7. Soziales: Familienergänzende Kinderbetreuung für den Vorschulbereich im Kanton Solothurn; 

Information und weiteres Vorgehen 
 

8. Soziales: Volksinitiative „Finanzielle Unterstützung von Tagesstätten für betagte Menschen“; Initi-
ative und Gegenvorschlag 

 
9. Wahlen / Nominationen 

a) Demission Markus Sieber als VSEG-Vorstandsmitglied; Kenntnisnahme  
b) Wahl neues Mitglied Kommission Finanz-/Lastenausgleich (FILAKO) 
c) Wahl neues Mitglied Arbeitsgruppe Sozialgesetz „ASO Kanton und VSEG“ 
d) Wahl neues Mitglied Begleitkommission USR III 

 
10. Termine       

a) Nächste VSEG-Vorstandssitzung 2016: Dienstag, 21. Juni 2016 
 

11. Mitteilungen/Verschiedenes        
a) Pendenzenliste VSEG 
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Präsenz 
 
 

    Teilnahme 

Name Vorname Ort Funktion / Organ anw. abw. 

Tschumi Kuno Derendingen Präsident   

Barth Gaston Solothurn Mitglied / SO   

Berger Hans Peter Langendorf Mitglied / LE   

Blaser Martin Biberist Mitglied / WA   

Bloch Kurt Mümliswil-Ramiswil Mitglied / Thal   

Christ Josef Büsserach Mitglied / TS   

Fluri Kurt Solothurn Mitglied / SO   

Flury Markus Oensingen Mitglied / Gäu   

Gervasoni Andreas Dulliken Mitglied / VGS   

Gubler Daniel Winznau Mitglied / Gö   

Hänggi Roger Zullwil Mitglied / TS   

Hodel Peter Schönenwerd Vize-Präsident   

Lederer Daniel Oberbuchsiten Mitglied / Gäu   

Leibundgut Barbara Bettlach Mitglied / LE   

Rhiner Walter Dulliken Mitglied OL   

Scheidegger François Grenchen Mitglied / LE, Vizepr.   

Schlatter Christian Dornach Mitglied / DO   

Schluep Herbert Nennigkofen Mitglied / BUE   

Sieber  Markus Lohn-Ammannsegg Mitglied / WA   

Siegenthaler Roger Lüterkofen-Ichertswil Mitglied / BUE   

Stampfli Roland Balsthal Mitglied / Thal   

von Arx Markus Erlinsbach Mitglied / Gö   

Weber Philippe Seewen Mitglied / DO   

Wey Martin Olten Mitglied / OL   

Wyniger Sergio Solothurn Vertreter BWSo   

 

Blum Thomas Obergerlafingen Geschäftsführer   

Gasche Etienne Gerlafingen Gast, Berichterstatter   

Panzer Anita Feldbrunnen Medienbeauftragte   

Urfer Daniela Thunstetten Sekretärin   
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Verhandlungen Beschluss 

 
 
1.  Begrüssung durch den Präsidenten 
 
Kuno Tschumi, Präsident des VSEG, begrüsst die Anwesenden zur Vorstandssitzung 
und gibt die Entschuldigungen bekannt.  
 
Die Traktandenliste wird genehmigt. 
  
 
2.  Protokollgenehmigung  
 
Das Protokoll der Vorstandssitzung vom 28. April wird genehmigt und verdankt. 
 
 
3. Pro Senectute – Mitwirkung und Unterstützung bei kommunalen Leistungs-

feldern (Alter, Pflege); Präsentation, Fragen, Diskussion 
 
Gast / Referentin Ida Boos, Geschäftsleiterin Pro Senectute Kanton Solothurn 
 
Ausgangslage 
Pro Senectute Kanton Solothurn hat ein sehr umfangreiches Dienstleistungsangebot 
und kann vor allem auch die Gemeinden und Sozialregionen in verschiedenen Fragen 
rund ums Alter unterstützen. 
 
Ida Boos stellt die bald 100-jährige Organisation der Pro Senectute Schweiz und spezi-
ell auch die als Stiftung organisierte Pro Senectute Kanton Solothurn mit ihren vier regi-
onalen Standorten vor. Die Zielsetzungen zugunsten älterer Menschen lassen sich wie 
folgt zusammenfassen: Lebensqualität sichern, Selbstständigkeit erhalten, Selbstinitia-
tive fördern, gesellschaftliche Stellung verbessern, materielle Sicherheit geben und An-
liegen in der Öffentlichkeit vertreten.  
 
Die Dienstleistungen der Pro Senectute Kanton Solothurn umfassen verschiedene Be-
reiche. Sehr wichtig sind die Info- und Anlaufstelle rund um Altersfragen, die persönli-
che und kostenlose Sozialberatung (vor allem zu den Themen Finanzen, Gesundheit, 
Lebensgestaltung, Rechtsfragen und Wohnen), der Aktiv Haushilfedienst, einmalige in-
dividuelle Finanzhilfen (2015 im Umfang von CHF 385‘500.00) sowie zahlreiche weitere 
Angebote, beispielsweise in den Bereichen Bildung und Sport. Viele Dienstleistungen 
werden von Seniorinnen und Senioren und durch Freiwillig erbracht.  
 
Die Pro Senectute Kanton Solothurn ist zudem im Auftrag des Kantons kantonale Koor-
dinationsstelle fürs Alter. Ein weiterer wichtiger Schwerpunkt sind Gemeindetagungen, 
dafür werden auch spezielle Broschüren mit dem jeweiligen Angebot der entsprechen-
den Gemeinde erstellt. Diese Anlässe sind jeweils gut besucht und werden sehr ge-
schätzt. 
 
Der Pro Senectute Kanton Solothurn ist auch der Spitexbetrieb Thierstein Dorneckberg 
mit 67 Mitarbeitenden angeschlossen. Die Organisation ist in einem Verbund von zahl-
reichen Anbietern in Altersfragen tätig, ihre Stärke besteht vor allem in der Zusammen-
arbeit. Die Pro Senectute Kanton Solothurn verfügt über die ZEWO-Anerkennung, wel-
che für die korrekte Verwendung der Spenden steht. 
 
Die Beiträge der Gemeinden an die Pro Senectute Kanton Solothurn erfolgen auf frei-
williger Basis und werden vor allem für die Sozialberatungen eingesetzt (aktuell sind 40 
Gemeinden Mitglieder der Pro Senectute Kanton Solothurn). Es ist vorgesehen, auf 
Empfehlung des VSEG bei den Gemeinden vorstellig zu werden, um die Leistungen der 
Pro Senectute Kanton Solothurn verbindlich einzurichten (analog dem Modell INVA-
Mobil). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Genehmigung 
 
 
 
 
Genehmigung 
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Verhandlungen 
 
 
Das Angebot für die Gemeinden erfolgt in drei Schritten und umfasst folgende Etappen 
und Dienstleistungen: individuelle Infobroschüre, Befragung der Senioren, Infoanlass in 
den Gemeinden (Schritt 1), Gemeindecheck und Festlegen von Handlungsmöglichkei-
ten (Schritt 2), Unterbreiten der Ergebnisse an den Gemeinderat für die Legislaturpla-
nung (Schritt 3). Die Pro Senectute Kanton Solothurn als Koordinationsstelle für Alters-
fragen verfügt über ein sehr breites Knowhow, das von den Gemeinden in Anspruch 
genommen werden kann. 
 
Diskussion / Zusammenfassung 
In Erlinsbach hat vor drei Jahren eine solche Gemeindetagung stattgefunden, es war 
ein sehr erfolgreicher Anlass. Es gilt nun jedoch, auch die Nachhaltigkeit und die Ver-
netzung sicherzustellen. Dazu gehört auch, dass sich die Gemeinden auf ihren Websi-
tes mit der Pro Senectute Kanton Solothurn verlinken. 
 
Es wird vorgeschlagen, die Pro Senectute Kanton Solothurn in einem ersten Schritt den 
Gemeindepräsidienkonferenzen und der Konferenz der Sozialdienstleiter vorzustellen 
und ihnen die verschiedenen Dienstleistungen (auch zugunsten der Gemeinden und 
Sozialregionen) näherzubringen. Die Gemeinden Biberist und Derendingen möchten 
2017 eine Gemeindetagung durchführen. 
 
Beschlussfassung 
Die Anwesenden nehmen von den Ausführungen Kenntnis. 
 
 
4. Bildung: Merkmale zur Umsetzung der internen Schulevaluation (ISE); Prä-

sentation, Fragen, Diskussion 
 

Gast / Referent Stefan Liechti, Verband Schulleiterinnen und Schulleiter  
 
Ausgangslage 
Die externe Evaluation erfolgt alle sechs Jahre. Die Merkmale zur Umsetzung der inter-
nen Schulevaluation (ISE) beziehen sich auf folgende Elemente: Themen / Evaluations-
gegenstand, Planung und Durchführung / Gestaltung der Selbstevaluation, Auswertung 
der Daten, Kommunikation und Dokumentation. 
 
Gemäss der bestehenden Leistungsvereinbarung sind es die Gemeinden, welche die 
Themenauswahl und die Schwerpunkte der internen Schulevaluation festlegen können 
und es auch sollen. Dies sollte in dem vorliegenden Papier zu den Umsetzungsmerk-
malen noch ergänzt werden. Wichtig wäre auch festzuhalten, dass die Ergebnisse der 
kommunalen Aufsichtsbehörde vorgelegt und den Beteiligten und der kantonalen 
Schulaufsicht zur Kenntnis gebracht werden.  
 
Diskussion / Zusammenfassung 
Die Zusammenarbeit der Schulleitungen mit den Gemeindebehörden ist sehr wichtig, 
um die Aufgaben dieses kommunalen Leistungsfeldes auch kompetent und zielgerich-
tet wahrnehmen zu können. Die Einflussmöglichkeiten der Gemeinden sollten aufge-
zeigt werden, denn es gibt durchaus Handlungsfelder.  
 
Es wird auch die Frage aufgeworfen, ob es überhaupt noch sinnvoll ist, jeder Gemeinde 
den gleichen Leistungsauftrag zu erteilen, da deren Einflussnahme und Gestaltungs-
möglichkeiten sehr beschränkt und der (administrative) Aufwand doch gross sind. Es 
wäre eine schlanke Lösung zu finden. Es ist jedoch auch unabdingbar, dass vom Kan-
ton gewisse Vorgaben gemacht werden, um einen flächendeckenden, einheitlichen 
Standard und die gewünschte Qualität aufrechterhalten zu können.    
 
Beschlussfassung 
Die Anwesenden nehmen von den Ausführungen Kenntnis. 
 

Beschluss 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pendenz 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pendenzen 
 
 
 
 
 
 
 
Pendenz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Verhandlungen 
 
 
5. Bildung: Spezielle Förderung 2014-2018; Standortbestimmung und Weiter-

entwicklung; Einsetzen Arbeitsgruppe / Grundsatzdiskussion 
 
Gast / Referent Stefan Liechti, Verband Schulleiterinnen und Schulleiter 
 
Ausgangslage 
Nach der Beendigung des „Schulversuchs Spezielle Förderung - Angebotsplanung 
2011-2014“ stehen nun die Standortbestimmung und Weiterentwicklung der Speziellen 
Förderung 2014-2018 an. In diesem Zusammenhang werden Mitglieder für die Mitarbeit 
in verschiedenen Gremien gesucht.  
 
Beschlussfassung 
Folgende Vertreter des VSEG werden einstimmig in folgende Gremien gewählt: 
- Strategische Begleitgruppe: Thomas Blum 
- Arbeitsgruppe finanziell, organisatorisch, betrieblich: Martin Wey 
- Arbeitsgruppe regionale Kleinklassen, Verhalten: Kurt Bloch 
 
Die Gewählten haben die Annahme der Wahl erklärt, besten Dank fürs Engagement. 
 
 
6. Soziales: Bundesgerichtsentscheid i.S. zukünftige Beschwerdemöglichkeit 

der Gemeinden gegen Sozialhilfeentscheide 
 
Das (anonymisierte) Urteil des Bundesgerichts vom 11. April 2016 liegt allen vor. Der 
Entscheid und die damit verbundenen Auswirkungen werden nun entsprechend kom-
muniziert. Besten Dank fürs Engagement der Stadt und der Sozialregion Solothurn. 
 
 
7. Soziales: Familienergänzende Kinderbetreuung für den Vorschulbereich im 

Kanton Solothurn; Information und weiteres Vorgehen 
 

Ausgangslage 
Dieses (derzeit noch vertrauliche) Geschäft wird anlässlich der nächsten Vorstandssit-
zung nochmals traktandiert. Es liegt nun ein gutes Diskussionspapier vor, welches ei-
nen tiefen Einblick bzw. Überblick über das bereits bestehende und vielseitige Angebot 
im vorschulischen Kinderbetreuungsangebot ermöglicht. Die vorgeschlagenen Lö-
sungsansätze gehen in die richtige Richtung. Es sollten jedoch ganzheitliche Denk- und 
Lösungsansätze (ganze Betreuungspalette) diskutiert werden.  
 
Die Gemeinden sollen die Angebotsentwicklung nach ihren Bedürfnissen weiterentwi-
ckeln. Die Anforderungen des Kantons zur Führung des Kinderbetreuungsangebotes 
sind auf ein notwendiges Mass zu reduzieren (minimale Aufsicht und Standards) mit 
dem Ziel, dass sich die Betreuungskosten in einem vernünftigen und finanzierbaren 
Rahmen bewegen. Wer allerdings Subventionen beanspruchen möchte, wird sich auch 
an gewisse Auflagen halten müssen. 
 
Diskussion / Zusammenfassung 
Es gibt im Kantonsrat unterschiedliche Haltungen und entsprechend auch Spannungs-
felder, gerade in Bezug auf die Zusammenarbeit, die Stellung und die Verantwortlich-
keiten des Kantons und der Gemeinden. Es wäre ein gemeinsamer Nenner zu finden.  
 
Die Mehrheit der Anwesenden möchte dieses kommunale Leistungsfeld weiterhin sel-
ber gestalten und wahrnehmen, sie sieht die Notwendigkeit einer kantonalen Aufsicht 
nicht. Allenfalls wären auch Kooperationen über die Kantonsgrenzen hinweg sinnvoll. 
Es gibt in mehreren Gemeinden auch zahlreiche erfolgreiche Projekte, die von Privaten 
lanciert und umgesetzt werden.   
 
 

Beschluss 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschluss-  
fassung /  
Wahlen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pendenz 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pendenz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pendenz 
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Verhandlungen 
 
 
Die Gemeinden wünschen mehr Autonomie, entsprechend müssen sie die ihnen zuge-
wiesenen Aufgaben auch wahrnehmen. 
 
Beschlussfassung 
Der Vorstand des VSEG nimmt von der vorliegenden Studie und den aufgezeigten Lö-
sungsansätzen Kenntnis. Er wünscht, dass die familienergänzende Kinderbetreuung für 
den Vorschulbereich im Kanton Solothurn ein kommunales Leistungsfeld bleibt. 
 
In Absprache mit Regierungsrat Peter Gomm werden Claudia Hänzi und Thomas Blum 
dieses Geschäft anfangs Juni im Rahmen einer Medienkonferenz den Gemeinden bzw. 
der Öffentlichkeit zugänglich machen. Aus den Diskussionsergebnissen soll im An-
schluss das weitere Vorgehen definiert werden, das dem ausgewiesenen Bedarf ge-
recht werden kann. 
 
 
8. Soziales: Volksinitiative „Finanzielle Unterstützung von Tagesstätten für 

betagte Menschen“; Initiative und Gegenvorschlag 
 
Gäste / Referenten Regierungsrat Peter Gomm, Dr. Claudia Hänzi, Chefin ASO 
 
Ausgangslage 
Regierungsrat Peter Gomm informiert über die vorliegende Volksinitiative und die Posi-
tionierung der Regierung. Die Initiative ist vor allem auch im Zusammenhang mit der 
Pflegeheimplanung zu sehen, welche den Betrieb von Tagesstätten vorsieht. Der Re-
gierungsrat unterstützt den vorliegenden Gegenvorschlag und die Fokussierung auf das 
Modell Betreuung. 
 
Claudia Hänzi stellt die Volksinitiative und vor allem den Gegenvorschlag vor. Nach An-
sicht der Initianten ist der Besuch einer Tagesstätte für viele Menschen zu teuer, ent-
sprechend werde das vorhandene Angebot zu wenig genutzt. Deshalb solle nun die öf-
fentliche Hand verpflichtet werden, Tagesstätten zu subventionieren, um pflegende An-
gehörige wesentlich zu entlasten und verfrühte Eintritte in Alters- und Pflegeheime zu 
verhindern. 
 
Die Initianten möchten an einem Modell analog der Restkostenfinanzierung für statio-
näre Angebote anknüpfen. Dabei soll die Mindesthöhe der Subvention an den Pflege-
beitrag der Krankenversicherungen geknüpft werden.  
 
Die Problemfelder der Initiative umfassen die fehlende klare Abgrenzung zwischen sta-
tionärem und teilstationärem Angebot und dass Eigenheiten und Unterschieden von Ta-
ges- und Nachtstrukturen nicht Rechnung getragen wird. Die Pflege- und Betreuungs-
leistungen werden zudem kaum auseinander gehalten, zudem wird die Pflege ins Zent-
rum gestellt, obwohl Tagesstätten vor allem auf die Betreuung ausgerichtet sind. Die 
Koppelung der Subventionen an die Pflegebeiträge der Krankenversicherer stellt eine 
Rückkehr zum alten Pflegefinanzierungsmodell dar. Ein weiterer Mangel ist der feh-
lende Fokus auf die richtige Personengruppe. 
 
Der Gegenvorschlag geht von einer Tagestaxe der Tagesstätten von maximal CHF 
125.00 aus. Die von den jeweiligen Personen zu tragenden Kosten belaufen sich auf 
CHF 50.00, der Restbetrag wird von den Krankenversicherern, der öffentlichen Hand 
sowie durch Ergänzungsleistungen finanziert. Entscheidend ist jedoch auch der Auftrag 
einer Tagesstätte, welche Aufgaben sie wahrnehmen soll.  
 
Beim Modell „Pflegebeitrag“ hätten die Kantone auch für teilstationäre Angebote die 
Restfinanzierung zu regeln. Da Pflegebeiträge je Person/Tag nur ein Mal ausgeschüttet 
werden dürfen, müsste für HeimbewohnerInnen eine Sonderregelung vorgesehen wer-
den. Beim stationären Angebot in den Pflegestufen 0-3 gäbe es keine Subventionie-
rung. 

Beschluss 
 
 
 
 
 
 
Kenntnis-
nahme, Pen-
denz 
 
 
 
 
Pendenz 
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Verhandlungen 
 
 
Die Vorteile des Pflegemodells: Es wird KVG-konform umgesetzt, Tag- oder Nacht-
strukturen werden gleich behandelt, die Kostentransparenz wird gesteigert und es ist 
ein relativ günstiges Modell, da für die meisten Personen keine Leistungen gewährt 
werden. Die Nachteile: Aufwand für die Einstufung nach RAI-RUG, Wegfall der aktuel-
len Verträge mit den Versicherern, Anschluss an den CH-Administrativvertrag, deutlich 
höhere Kosten zulasten der Gäste. Diese Lösung wird von den Initianten abgelehnt. 
 
Beim Modell „Betreuungsbetrag“ werden die Pflegekosten mit dem aktuellen Beitrag 
der Krankenversicherer gedeckt. Für die Betreuung wird ein Pauschalbeitrag festgelegt 
und nach spezifischen Bedarfsgruppen abgestuft. Die Betreuungspauschale orientiert 
sich an den KVG-Beiträgen für 20 Minuten Pflege, wird aber nicht an die Höhe des 
KVG-Beitrages gekoppelt. In Bezug auf die Finanzierung ist es schwierig, die Auswir-
kungen auf die Anzahl Tagesstätten abzuschätzen. 
 
Dieses Modell ist einfach und die aktuelle Vereinbarung mit den Versicherern würde er-
halten bleiben. Die Beiträge orientieren sich an den Ansätzen der KVG-Entschädigung, 
sind aber nicht an diese gekoppelt. Die Entlastung pflegender Angehörigen wird er-
reicht und die heutigen Tarife bleiben erhalten. Durch eine zielgruppenorientierte Abstu-
fung wird gezielter gefördert. Nachteile: keine KVG-konforme Umsetzung, unterschiedli-
che Behandlung von Personen in Heimen und solchen, die eine Tagesstütze nutzen 
(Betreuung in Heimen wird nicht subventioniert), je nach Höhe des Beitrages höhere 
Kosten zu Lasten der Gemeinden, „Giesskannenprinzip“.  
 
Regelung im Sozialgesetz: Bezugs- und Zielgruppen sind definiert, Doppelbezug ist 
ausgeschlossen, Angebot Nachtstrukturen nur bei direkter Koppelung an ein Heim (Ent-
lastungs- und Ferienbetten werden nicht geregelt), Beitragsfestlegung durch den Regie-
rungsrat nach Konsultation der Gemeinden, Abrechnung und Auszahlung an Tagesstät-
ten (Abrechnung über kantonale Clearingstelle, deren Aufwendungen von den Gemein-
den zu entschädigen sind). Die Kosten unterliegen dem Lastenausgleich. 
 
Diskussion / Zusammenfassung 
Zum jetzigen Zeitpunkt ist es schwierig abzuschätzen, wie sich das Stimmvolk zur Initi-
ative äussern wird. Es gibt bereits sehr gute Angebote, leider werden sie von den jewei-
ligen Zielgruppen viel zu wenig in Anspruch genommen. Dies ist jedoch nicht auf finan-
zielle Gründe zurückzuführen. Einige der Anwesenden glauben, dass Ferien- und Ent-
lastungsbetten erfolgreicher wären. Zu berücksichtigen gilt es auch die demografische 
Entwicklung der Bevölkerung, welche Mehrkosten verursachen wird. Es ist zu verhin-
dern, nun weitere Massnahmen anzubieten und dadurch zusätzliche Kosten zu gene-
rieren.  
 
Die Initiative würde den Gemeinden weniger Kosten verursachen als der Gegenvor-
schlag. Dieser ist zwar gut ausgearbeitet, er widerspricht jedoch der beschlossenen 
Strategie „ambulant vor stationär und beinhaltet noch viele Ungewissheiten. Es wird 
vorgeschlagen, die Initiative ohne Gegenvorschlag abzulehnen. Diesbezüglich bemerkt 
Regierungsrat Peter Gomm, dass ohne Gegenvorschlag das Risiko besteht, dass der 
Kantonsrat eine Lösung ausarbeitet, die nicht im Sinne der Gemeinden ist.  
 
Die Gemeinden sind Verhandlungspartner und müssen zu gegebener Zeit entspre-
chend argumentieren und agieren können. Es wäre also auch an den Gemeinden, mit 
der GSA das Gespräch zu suchen, ob sie nach Vorliegen des Gegenvorschlages ihre 
Initiative allenfalls zurückziehen würde. An den Versammlungen der GSA sollten ver-
mehrt auch die Trägerschaften teilnehmen und sich aktiv einbringen. 
 
Aus der Sicht der Heime sind Tagesstätten eine sinnvolle Ergänzung und erleichtern 
den späteren Heimeintritt. Wird nun etwas subventioniert, das den Heimeintritt verhin-
dert, wirkt sich dies auf die Heime nachteilig aus, dies erklärt auch ihre ablehnende Hal-
tung. Eine Alternative wäre, die Initiative abzulehnen und ein teilstationäres Angebot zu 
prüfen.   

Beschluss 
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Verhandlungen 
 
 
Beschlussfassung 
Es ist unbestritten, dass der VSEG sich zur Initiative und zum Gegenvorschlag positio-
nieren will und auch muss. Zum jetzigen Zeitpunkt vertritt die Mehrheit die Anwesenden 
die Meinung, die Initiative und auch den Gegenvorschlag abzulehnen. Das Geschäft ist 
anlässlich der nächsten Sitzung nochmals zu traktandieren, bis dahin werden weitere 
Gespräche (mit den Heimen und auch der GSA) geführt, um später die Strategie fest-
zulegen.  
 
 
9. Wahlen / Nominationen 

 
a) Demission Markus Sieber als VSEG-Vorstandsmitglied; Kenntnisnahme  
Die  Demission von Markus Sieber liegt vor und wird zur Kenntnis genommen, mit bes-
tem Dank für sein grosses Engagement. Die Gemeindepräsidienkonferenz Wasseramt 
wird gebeten, eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger zu nominieren. 
 
b) Wahl neues Mitglied Kommission Finanz-/Lastenausgleich (FILAKO) 
Als Nachfolger von Markus Sieber stellt sich Andreas Gervasoni als Vertreter des 
VSEG in der Kommission Finanz-/Lastenausgleich zur Verfügung. Er wird einstimmig 
gewählt, mit bestem Dank für sein Engagement. 

 
c) Wahl neues Mitglied Arbeitsgruppe Sozialgesetz „ASO Kanton und VSEG“ 
Christian Schlatter wird als neues Mitglied der Arbeitsgruppe Sozialgesetz „ASO Kan-
ton und VSEG“ gewählt, besten Dank für sein Engagement. 
 
d) Wahl neues Mitglied Begleitkommission USR III 
Nach dem Ausscheiden von Kurt Fluri und Markus Sieber werden folgende zwei Vertre-
ter des VSEG als Mitglieder in die Begleitkommission USR III angefragt: Reto Notter 
und Barbara Leibundgut. Die Wahl erfolgt anlässlich der nächsten Vorstandssitzung.  
 
 
10. Termine       

 
Die nächste VSEG-Vorstandssitzung findet am 21. Juni 2016 statt. 
 
 
11. Mitteilungen/Verschiedenes        
 
Verschiedenes 
Die beiden Solothurner Ständeräte wurden gebeten, sich betr. USR III für die Anliegen 
der Gemeinden einzusetzen, Ständerat Roberto Zanetti hat diesbezüglich eine positive 
Rückmeldung gegeben.  
 
Auf Wunsch der Anwesenden werden auch alternative Sitzungsorte geprüft. 
 
a) Pendenzenliste VSEG 
Die Pendenzenliste wird zur Kenntnis genommen. 
 

Beschluss 
 
 
 
 
Beschluss 
 
Pendenz 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnis-
nahme, Pen-
denz 
 
 
 
Wahl 
 
 
 
Wahl 
 
 
 
Pendenzen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pendenz 
 
 
Kenntnisnahme 

 
  
Schluss der Vorstandssitzung: 11.45 Uhr Die Protokollführerin 
  
 
 Daniela Urfer 


